
Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Münster 

 

 

Herausgeber: Bezirksregierung Münster 

 

 Münster, den 20. Februar 2015 Nummer 8 

 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
B: Verordnungen, Verfügungen und Bekannt-

machungen der Bezirksregierung 37 
34 Bekanntmachung Planfeststellung für den Neubau 

der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel – 
Punkt (Pkt.) Meppen, Bl. 4201 im Abschnitt Pkt. 

Nordvelen – Pkt. Legden Süd in den Städten Velen, 
Gescher, Stadtlohn, Borken und Rhede sowie in der 

Gemeinde Legden 37 

35 Schulorganisation; Genehmigung der 2. Änderung 
der Satzung des Schulzweckverbandes Horstmar - 

Schöppingen 39 

36 Bekanntmachung gemäß § 3a UVPG - Plange-
nehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 Nr. 2 

KrWG zur Änderung der Rekultivierung der Zen-
traldeponie Emscherbruch (ZDE) 40 

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

34 Bekanntmachung Planfeststellung für den 

 Neubau der 380-kV-Höchstspannungsfreilei-

 tung Wesel – Punkt (Pkt.) Meppen, Bl. 4201 

 im Abschnitt Pkt. Nordvelen – Pkt. Legden 

 Süd in den Städten Velen, Gescher, Stadt-

 lohn, Borken und Rhede sowie in der Ge-

 meinde Legden 

Bezirksregierung Münster             Münster, 11.02.2015 

25.05.01.01-8/14 

Die Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dort-

mund, hat mit Schreiben vom 03.12.2014 für das o.a. 

Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungs-

verfahrens gemäß §§ 43 ff. des Gesetzes über die 

Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsge-

setz – EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (VwVfG NRW) beantragt. Für das Vorhaben 

besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3a und § 3b des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschafts-

pflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 

Grundstücke in den Gemarkungen Nordvelen, Estern, 

Harwick, Büren, Kirchspiel Stadtlohn, Legden, Marbeck, 

Krommert, Ramsdorf, Waldvelen und Velen-Dorf be-

ansprucht. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der 

Zeit  

vom 02.03.2015 bis 01.04.2015 (einschließlich) 

in den Städten Velen, Gescher, Stadtlohn, Borken und 

Rhede sowie in der Gemeinde Legden während der 

Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Zudem wird der Plan im Internet auf der Seite der 

Bezirksregierung Münster unter 

www.brms.nrw.de/planunterlagen-nordvelen-legden 

veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur 

Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 Ver-

waltungsverfahrensgesetz NRW, VwVfG NRW). 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach 

 Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 

 15.04.2015, bei der Bezirksregierung Münster, 

 Domplatz 1-3, 48143 Münster (Anhörungs- und 

 Planfeststellungsbehörde), oder bei der Stadt 

 Velen, Ramsdorfer Straße 19, 46342 Velen, 

 Stadt Gescher, Marktplatz 1, 48712 Gescher, 

 Stadt Stadtlohn, Markt 3, 48703 Stadtlohn, 

 Stadt Borken, Im Piepershagen 17, 46325 

 Borken, Stadt Rhede, Rathausplatz 9, 46414 

 Rhede, oder der Gemeinde Legden, Amtshaus-

 straße 1, 48739 Legden, Einwendungen gegen 

 den Plan schriftlich oder zur Niederschrift er-

 heben. Die Einwendung muss den geltend ge-

 machten Belang und das Maß seiner Beein-

 trächtigung erkennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Ein-

 wendungen ausgeschlossen (§ 43a Nr. 7 Satz 1 

 Energiewirtschaftsgesetz - EnWG). Einwen-

 dungen und Stellungnahmen der Vereinigungen 

 sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls aus-

 geschlossen (§ 43a Nr. 7 Satz 2 EnWG). 

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Per-

 sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 

 in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 

 eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 

 ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 

 Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 

http://www.brms.nrw.de/planunterlagen-nordvelen-legden
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 Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-

 zeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können 

 diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 Die Anhörungsbehörde wird gleichförmige Ein-

 gaben, die die geforderten Angaben nicht deut-

 lich sichtbar auf jeder mit Unterschrift ver-

 sehenen Seite enthalten oder dem Erfordernis 

 des § 17 Abs. 1 Satz 2 VwVfG NW nicht ent-

 sprechen, gemäß § 17 Abs. 2 VwVfG NRW un-

 berücksichtigt lassen. Ferner wird die Anhö-

 rungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit 

 unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren 

 Namen oder ihre Anschrift nicht oder unle-

 serlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG 

 NRW). 

 Die Bezirksregierung Münster bietet die Mög-

 lichkeit an, Einwendungen in rechtsverbind-

 licher elektronischer Form gemäß § 3a Ver-

 waltungsverfahrensgesetz für das Land 

 Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) über das 

 Elektronische Gerichts- und Verwaltungspost-

 fach (EGVP) zu senden. Dabei sind aber die 

 organisatorischen und technischen Rahmenbe-

 dingungen zur Nutzung der Virtuellen Post-

 stelle (EGVP) zu beachten. Auf die Homepage 

 der Bezirksregierung Münster, 

 www.bezreg-

 muenster.de/startseite/service/virtuelle_ 

 poststelle/index.html, 

 wird hierzu verwiesen. Eine einfache E-Mail 

 erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt 

 daher unberücksichtigt. 

2. Diese öffentliche Bekanntmachung dient auch 

 der Benachrichtigung der 

a) vom Bund oder Land anerkannten Naturschutz-

 vereinigungen 

b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich 

 diese für den Umweltschutz einsetzen und nach 

 in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einle-

 gung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegen-

 heiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind 

 (Vereinigungen), 

 von der Auslegung des Plans. 

3. Die Anhörungsbehörde wird die rechtzeitig 

 erhobenen Einwendungen mit den Vorhaben-

 trägern und denjenigen, die Einwendungen er-

 hoben haben, mündlich  erörtern. Ein Erörte-

 rungstermin findet nicht statt, wenn 

• Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder 

 nicht rechtzeitig erhoben worden sind, 

• die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu-

 rückgenommen worden sind, 

• ausschließlich Einwendungen erhoben worden 

 sind, die auf privatrechtlichen Titeln beruhen, 

 oder 

• alle Einwender auf einen Erörterungstermin 

 verzichten. 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er 

 ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner 

 werden diejenigen, die rechtzeitig Einwen-

 dungen erhoben haben, bzw. bei gleich-

 förmigen Einwendungen wird der Vertreter, 

 von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 

 VwVfG NRW). 

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzu-

 nehmen, so können sie durch öffentliche Be-

 kanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 

 4 VwVfG NRW). 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 

 ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 

 eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die 

 zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 

 ist. 

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Er-

 örterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

 werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-

 schluss des Erörterungstermins beendet. 

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, 

 Erhebung von Einwendungen und Stellung-

 nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder 

 Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 

 nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht 

 in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 

 entscheiden ist, werden nicht in dem Erörte-

 rungstermin, sondern in einem gesonderten 

 Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen 

 wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 

 durch die Planfeststellungsbehörde durch einen 

 Planfeststellungsbeschluss entschieden. Die Zu-

 stellung der Entscheidung an die Einwende-

 rinnen und Einwender und diejenigen, die eine 

 Stellungnahme abgegeben haben, kann durch 

 öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 

 wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 

 sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NW). 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die 

 Veränderungssperre nach § 44a EnWG in 

 Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 

 Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vorkaufs-

 recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu 

 (§ 44a Abs. 3 EnWG). 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf 

 hingewiesen, 

- dass die für das Verfahren und die für die 

 Entscheidung über die Zulässigkeit des Vor-

 habens zuständige Behörde das Verkehrs-

 dezernat der Bezirksregierung Münster ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch 

 Planfeststellungsbeschluss entschieden werden 

 wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 

 6 Abs. 3 UVPG entscheidungserheblichen Un-

 terlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 enthalten. 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Plan-

 unterlagen auch die Einbeziehung der Öffent-

 lichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vor-

 habens gem. § 9 Abs. 1 UVPG ist. 

Im Auftrag 

gez. Brinkmann 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2015 S. 37-38 
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35 Schulorganisation; Genehmigung der 2. Än-

 derung der Satzung des Schulzweckver-

 bandes Horstmar - Schöppingen 

 

Genehmigung 

Gem. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 29 des Gesetzes über 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. 

NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) in Verbindung mit § 78 

Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (SchulG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GV. 

NRW. S. 336), genehmige ich hiermit im Einvernehmen 

mit dem Landrat des Kreises Borken als untere staatliche 

Verwaltungsbehörde die 2. Änderung der Satzung des 

Schulzweckverbandes Horstmar - Schöppingen, be-

schlossen von der Verbandsversammlung des Schul-

zweckverbandes Horstmar - Schöppingen am 19.11.2014. 

Danach wird die Satzung des Schulzweckverbandes 

Horstmar - Schöppingen wie folgt geändert: 

 

Artikel 1 

Die Satzung erhält die Überschrift „Satzung des 

Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen („Sekun-

darschule ) 

 

Artikel 2 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

Die Stadt Horstmar und die Gemeinde Schöppingen 

schließen sich auf freiwilliger Basis gem. § 78 Abs. 8 

SchulG zu einem Schulverband als Zweckverband (Ver-

band) zusammen. Dieser Verband wird Träger einer ge-

meinsamen Schule im organisatorischen Zusammen-

schluss. Mitglieder dieses Verbandes sind die Stadt 

Horstmar und die Gemeinde Schöppingen. 

§ 3 wird um Abs. 3 ergänzt: 

(3) Der Name der Sekundarschule ist ab dem 

 Schuljahr 2014/2015: Sekundarschule 

 Horstmar-Schöppingen 

§ 4 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 5 eingefügt: 

(5) Die Verbundschule Horstmar-Schöppingen 

 wird mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 in 

 eine Sekundarschule umgewandelt. 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7. 

§ 5 wird Abs. 2 um folgenden Satz ergänzt: 

(2) Die Schülerzahlenverteilung soll auf Grund des 

 pädagogischen Konzeptes des ursprünglichen 

 Gemeinschaftsmodels erfolgen. Hiernach soll 

 die Schülerzahlenverteilung nach folgendem 

 Maßstab erfolgen: Klassen 5 bis 7 am Schul-

 standort Horstmar und Klassen 8 bis 10 am 

 Schulstandort Schöppingen. 

 

 

 

 

Artikel 3 

§ 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter 

 werden von der Verbandsversammlung aus 

 dem Kreis der Bürgermeister oder mit Zu-

 stimmung ihrer Dienstvorgesetzten aus dem 

 Kreis der allgemeinen Vertreter oder der lei-

 tenden Bediensteten der Stadt Horstmar und der 

 Gemeinde Schöppingen gewählt. Die Wahlzeit 

 ist identisch mit der Wahlzeit der Mitglieder 

 der Verbandsversammlung. 

Im § 12 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 2 eingefügt: 

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung erfolgt durch 

 einen von der Zweckverbandsversammlung für 

 die Dauer der jeweiligen Amtszeit zu wäh-

 lenden Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser 

 Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus vier 

 Mitgliedern der Verbandsversammlung, wovon 

 je zwei aus der Stadt Horstmar und der Ge-

 meinde Schöppingen kommen. Für jedes Mit-

 glied des Rechnungsprüfungsausschusses ist ein 

 Stellvertreter aus den Mitgliedern der Ver-

 bandsversammlung für den Verhinderungsfall 

 zu bestellen. 

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4. 

§ 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Der Schlüsselzuweisungsanteil des Schüleran-

 satzes der Verbandskommunen für Schüle-

 rinnen und Schüler der Schule fließt dem 

 Schulzweckverband als Ertrag zu. 

 

Artikel 4 

Diese Satzungsänderung bedarf der Genehmigung der 

zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der öffentlichen 

Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster in Kraft. 

 

 

Die Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2015 S. 39 
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36 Bekanntmachung gemäß § 3a UVPG1)
 - 

 Plangenehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 

 3 Nr. 2 KrWG2) zur Änderung der Rekul-

 tivierung der Zentraldeponie Emscherbruch 

 (ZDE) 

Bezirksregierung Münster      Münster, den 10.02.2015 

52-500-0662646-1000/0033.U 

Die AGR mbH (AGR) betreibt am Standort Gelsen-

kirchen auf Basis des Planfeststellungsbeschlusses vom 

06.12.1989 die ZDE. In zwei unterschiedlichen Ab-

lagerungsbereichen werden hausmüllähnliche Gewerbe-

abfälle, mineralische Abfälle und gefährliche Abfälle im 

Sinne des § 48 KrWG deponiert. Auf der ZDE war die 

Gestaltung der Rekultivierung bislang vorwiegend mit 

Wald vorgesehen. Dieses Rekultivierungsziel entspricht 

aufgrund der geänderten technischen Anforderungen auf 

der Basis der DepV3) nicht mehr dem Stand der Technik. 

Mit Schreiben vom 30.05.2014 hat die AGR einen Antrag 

auf Plangenehmigung gem. § 35 Abs. 3 Nr. 2 KrWG zur 

Änderung der Rekultivierung der ZDE vorgelegt. Gegen-

stand des Antrages ist die Anpassung des bisherigen 

Rekultivierungsziels an die Erfordernisse des Ober-

flächenabdichtungssystems. Für die noch nicht abge-

dichteten Bereichen (Zentral und Südseite) der ZDE ist 

als zukünftiges Rekultivierungsziel Magergrünland bean-

tragt. Die bereits abgedichteten Flächen (östliche, west-

liche und nördliche Deponieflanken) als auch die Rand-

bereiche des Deponiegeländes (nördlich, östlich, süd-

westlich) sollen erhalten oder aufgewertet werden. Das 

Ziel aller Maßnahmen ist die Erhaltung und Schaffung 

neuer ökologisch wertvoller Lebensräume. In diesem 

Zusammenhang findet auch eine Anpassung der Höhen-

linien in dem Bereich nördlich des Hochpunktes der 

Deponie statt. Durch die erforderlichen Maßnahmen wird 

der absolute Hochpunkt der Deponie von 127,69 m NHN 

nicht verändert. 

Die vorstehende Änderung fällt unter die Regelungen des 

§ 3e UVPG. Danach hat die Genehmigungsbehörde im 

Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens gem. §§ 3 a, c 

und e UVPG zu prüfen, ob für das Vorhaben die 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung besteht. Diese Prüfung umfasst sowohl 

die Regelungen der Nr. 1 als auch der Nr. 2 des § 3e 

UVPG. Im vorliegenden Fall ist die Nr. 2 des § 3e UVPG 

einschlägig, somit war eine Vorprüfung des Einzelfalls 

durchzuführen. Die Prüfung der vorgelegten Antrags-

unterlagen hat ergeben, dass die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht 

erforderlich ist. Dies wird entsprechend § 3a UVPG 

hiermit bekannt gegeben. 

Im Auftrag 

gez. Volkeri 

______________________ 

1) Gesetze über die Umweltverträglichkeitsprüfung  

   (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) 
2) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 

   Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung 

   von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 

   24.02.2012 (BGBl. I S. 212) 
3) Verordnung über Deponien und Langzeitlager (De- 

   ponieverordnung - DepV) vom 27.04.2009 (BGBI. I 

   S. 900) 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2015 S. 40 
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